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Revision PBG, Teil Bau- und Niveaulinien, Vernehmlassungsver-
fahren 
Zustimmung; Hinweis auf ZPL und Stellungnahme VZGV 

 
A. Ausgangslage 
 
Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich führt betreffend der vorgesehenen Revision des 
Planungs- und Baugesetzes (PBG), Teil Bau- und Niveaulinien, ein Vernehmlassungsverfahren 
durch. 
 
 
B. Materielles 
 
Die vorgesehenen Anpassungen betreffend Schwachpunkte in der heutigen Gesetzgebung, die zu 
bereinigen sind. 
 
Folgende Aspekte stehen im Zentrum:  Anpassung der Definition im PBG an die IVHB (vgl. harmonisierte Baubegriffe)  Regelung der baulichen Nutzung im Baulinienbereich  Verfahrensvorschriften (Ziel: Vereinfachung, klare Regelungen) 
 
Es zeigt sich, dass die vorgesehenen Neuregelungen sinnvoll und zweckmässig sind. Sowohl die 
Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) als auch die Fachsektion Bau und Umwelt des Vereins 
Zürcherischer Gemeindeschreiber und Verwaltungsangestellter (VZGV) stimmen den Änderungen 
zu. Der VZGV hat eine detaillierte Stellungnahme (inkl. untergeordnete Änderungsvorschläge) ver-
fasst und diese den Gemeinden und Städten zur Verfügung gestellt. 
 
Die Stadt Schlieren schliesst sich der detaillierten Stellungnahme des VZGV vollumfänglich an. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 
 
1. Die Stadt Schlieren schliesst sich der Stellungnahme des VZGV an. 

 
2. Der Stadtingenieur wird beauftragt, die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich mit se-

paratem Schreiben zu informieren. 
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3. Mitteilung an  Stadtschreiberin  Abteilungsleiter Bau und Planung  Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit  Archiv 
 
Status: öffentlich 
 
 
 
STADTRAT SCHLIEREN 
 
 
 
Toni Brühlmann  Arno Graf 
Stadtpräsident  Stadtschreiberin-Stv. 


